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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Bebauungsplan Nr. 184 

Gebiet: Buersche Straße/ Erlenstraße/ Charlottenstraße 

Satzung über die 1. Verlängerung der Anordnung einer Veränderungssperre 

 
Begründung: 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität hat in seiner Sitzung 

am 08.12.2022 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 184 (Vorlage Nr. 

22/0494) gefasst. 

  

Das Plangebiet wird derzeit durch einen leerstehenden Gebäudekomplex (sogenannter 

ehemaliger „Erlenkrug“) mit einer eingeschossigen Bebauung entlang der Buerschen Straße 

und einer rückwärtig angrenzenden, sechsgeschossigen Bebauung geprägt. Da es einer-

seits immer wieder zu Anfragen für eine bauliche Erweiterung oder Neubebauung im Plan-

bereich kommt, andererseits aber seit vielen Jahren keine neue Nutzung etabliert werden 

konnte und die Gebäude zunehmend verfallen, soll mit der Aufstellung eines Bebauungs-

planes die geordnete städtebauliche Revitalisierung des Grundstückes ermöglicht werden.  

 

Derzeit richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben in dem Planbereich nach § 34 BauGB. Die 

Umgebung ist vorrangig durch das Wohnen geprägt. Um eine städtebauliche Entwicklung 

im Einklang mit den umgebenden Nutzungen zu ermöglichen, wird die künftige Entwick-

lung des Plangebietes als Wohnstandort präferiert. Entsprechend soll die festzusetzende 

Gebietskategorie als Art der baulichen Nutzung einem modernen Wohnstandort gerecht 

werden.  
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Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücks-

fläche sollen eine dem Maßstab des städtebaulichen Umfeldes angepasste Bebauung zu-

lassen. Vorgesehen ist die Beschränkung der Zahl der Vollgeschosse in Kombination mit 

der Festlegung einer maximalen Höhe, sodass eine geordnete und gemäßigte Höhenent-

wicklung für den Standort ermöglicht wird, die sich an der Umgebungsbebauung orien-

tiert.  

 

Da sich die bisherigen Erweiterungs- und Bebauungsabsichten nicht mit den städtebauli-

chen Vorstellungen der Stadt decken und für diese gegebenenfalls ein Baurecht gem. § 34 

BauGB besteht, wurde zur Sicherung der Planung und der Zielvorstellungen bis zur 

Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes Nr. 184 eine Veränderungssperre gemäß § 14 

Abs. 1 BauGB in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und 

Mobilität am 25.05.2023 beraten und am 15.06.2023 im Rat der Stadt Gladbeck (Vorlage 

Nr. 230207) beschlossen. Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Gladbeck am 

30.08.2023 trat die Veränderungssperre in Kraft. 

 

Da die beschlossene Veränderungssperre gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 BauGB zunächst für die 

Dauer von 2 Jahren in Kraft tritt, die beabsichtigte städtebauliche Zielsetzung jedoch auch 

mit deren Ablauf weiterhin verfolgt wird, soll die Veränderungssperre zur Sicherung der 

Planung gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein weiteres Jahr verlängert werden. 

 

Das Bebauungsplanverfahren befindet sich in der Fortführung. Die Information über die 

Ziele und Zwecke der Planung gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB fand in der Zeit vom 

09.01.2023 bis 23.01.2023 statt. Derzeit wird der städtebauliche Entwurf für die Einarbei-

tung in den Bebauungsplan nach bereits erfolgter interner Beteiligung weiter konkretisiert 

und durch Gutachten flankiert. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB sollen im Laufe des Jahres 2025 durchgeführt werden. Entsprechende Be-

schlüsse werden zuvor im Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität 

eingeholt. 

 

Es ist beabsichtigt das Bebauungsplanverfahren spätestens bis Januar 2026 – vor Ablauf 

der Verlängerung der Veränderungssperre - zum Abschluss zu bringen.  

 

 

 
Anlage 1 - Satzung über die 1. Verlängerung der Anordnung einer Veränderungssperre 

Anlage 2 - Geltungsbereich der Veränderungssperre 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

X keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt wie folgt: 

 

Die Satzung über die 1. Verlängerung der Anordnung einer Veränderungssperre der Stadt 

Gladbeck für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 184 Buersche Straße/ Erlenstraße/ 

Charlottenstraße wird beschlossen. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 

 

 - Dr. Volker Kreuzer- 

 Erster Beigeordneter/Stadtbaurat 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


